
 

 
Koblenz, 26.04.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 

wir haben Sie bereits auf Sdui und über die Homepage über die umzusetzende Testpflicht an allen 
rheinlandpfälzischen Schulen informiert. Diese gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für 
Lehrkräfte und schulisches Personal. In diesem Elternbrief möchten wir Ihnen schulspezifische Ergänzungen 
zu den neuen gesetzlichen Vorgaben mitteilen.  
 

Testpflicht an der Regenbogen Grundschule 
Ab Montag, 26.04.2021, ist ein negativer Test die Voraussetzung für die Teilnahme an allen schulischen 
Präsenzveranstaltungen. Dies gilt auch für die Notbetreuung. Es bedarf keiner Einverständniserklärung mehr.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ohne schulischen 
Selbsttest oder 

Testnachweis erhalten 
die Schülerinnen und 

Schüler ein 
eingeschränktes 

pädagogisches Angebot 
für die häusliche 

Bearbeitung. (Versorgung 
mit Arbeitsmaterialien, 

Erteilen von 
Arbeitsaufträgen) 

 
Es sind nach Rücksprache 

mit den Lehrkräften 
alternative Formen von 
Leistungsnachweisen zu 

erbringen.  

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht, Notbetreuung und 

weiteren schulischen Präsenzveranstaltungen   

Alternative 1: 
Vorlage einer 

Bescheinigung über ein 
negatives Testergebnis 

einer vom Land 
beauftragten Teststelle 

 
 
 
 

Alternative 2: 
Vorlage eines ärztlichen 
Attestes bzw. ärztlicher 
Bescheinigung über ein 
negatives Testergebnis 

 

Die Testpflicht ist 
grundsätzlich als 

Selbsttestung in der 
Schule zu erfüllen. 

 
 

Testtage sind:  
Mo, Mi 

 
 
 

Sollten Kinder an den 
Testtagen fehlen, sind 
wir angewiesen, einen 

qualifizierten 
Testnachweis 
einzufordern. 

 
 

Ausnahmeregelung in 
der Regenbogen GS: 

Schulleitung, Kollegium,  
Schulelternbeirat haben 
sich darauf verständigt, 
dass nur in Einzelfällen 

Nachweise häuslich 
durchgeführter Tests 
akzeptiert werden. 

 
Wichtig:  

Die vollständig 
ausgefüllte und 
unterschriebene 

qualifizierte 
Selbstauskunft ist dem 

Kind am Testtag 
mitzugeben.  

Testkits müssen 
gegenwärtig selbst 
beschafft werden.  

 
 
 

Testnachweise und Selbstauskünfte dürfen nicht 
älter als 24 Stunden sein.  

Betretungsverbot für 
nicht getestete 

Schülerinnen und 
Schüler sowie für nicht 

getestetes 
Schulpersonal 
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